
Anlage 4 zu GRDrs 1370/2021 
 
Ergänzung der im Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2022/2023 (Anlagenteil) angebrachten 
Haushaltsvermerke 
 
Deckungsvermerke 
 
II.3 Gegenseitige/einseitige Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten 
 
neu:  
610.03  
Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für Maßnahmen des Erlebnisraum Neckar in den 
Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der im Amtsbereich 6107010 - Stadtplanung - des Amts für 
Stadtplanung und Wohnen veranschlagten Mittel. 
 
neu:  
900.01  
Einseitig deckungsberechtigt sind Aufwendungen für die Erstausstattung von städtischen 
Arbeitsplätzen aller Teilhaushalte zu Lasten der im Amtsbereich 9006120 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft in der Kontengruppe 440 für diesen Zweck veranschlagten Pauschale.  
 
neu:  
900.02 
Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für personal- und arbeitsplatzbezogene 
Sachmittel der Ämter zu Lasten der im Amtsbereich 9006120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in 
der Kontengruppe 440 für diesen Zweck veranschlagten Pauschale.  
 
 
III.2 Besondere Deckungsfähigkeit in (Teil-)Finanzhaushalten und Investitionsansätzen 
 
neu:  
III.2.19  
Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für Maßnahmen des Programms "Urbane Bewe-
gungsräume" in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.529997 
veranschlagten Pauschale. 
 
 


